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Dipl.-Päd.in Maria-Luise Schnegg wird mit 01.02.2026 von der Funktion 
als Schulqualitätsmanagerin (SQM) in den Landesdienst wechseln und 
die Nachfolge von DI Stephan Prantauer als Landesschulinspektorin 
und als Stellvertreterin in der Abteilung Landwirtschaftliches Schulwesen 
und Landwirtschaftsrecht antreten. Maria-Luise hat ihre bisherige 
Funktion mit viel Leidenschaft und Engagement ausgeübt und bereits 
einige Projekte in unserem Schulwesen umsetzen können.  

Personalvertretung und Gewerkschaft gratulieren zur Ernennung und wünschen viel Erfolg 

in der neuen Funktion und der neuen Herausforderung! 

Gleichzeitig wird nun die Stelle des SQM voraussichtlich mit Jänner 2026 ausgeschrieben. 

In der letzten Woche wurde uns allen ein Brief der Abteilung übermittelt, dem ich mich 

inhaltlich anschließen möchte. Den Schlusssatz möchte ich herausnehmen und 

unterstreichen. 

„Mir ist es ein großes Anliegen alle Kolleginnen und Kollegen zu erreichen und direkt 

anzusprechen. Es gilt unsere Schulen und Bildungseinrichtungen weiter zu gestalten und in 

eine gute und sichere Zukunft zu führen. Eine starke und gut besetzte Schulbehörde ist für 

die land- und forstwirtschaftlichen Schulen notwendig und sichert den Erhalt der Schulen und 

alle damit verbundenen Arbeitsplätze.“ 

Da ich häufig nach den Aufgaben zu dieser Funktion befragt werde, nachstehend ein 

Auszug aus dem Tiroler Landwirtschaftlichen Schulgesetz (TLSchG). 

§ 120 Abs. 2 und 3 TLSchG 

(2) Die Schulaufsichtsorgane haben die Einhaltung dieses Gesetzes (=TLSchG) und der 

hierzu erlassenen Verordnungen, insbesondere  

a) die Einhaltung des Lehrplanes, die Unterrichtsführung, den Unterrichtserfolg, sowie 

die erzieherische Tätigkeit der Lehrer und Erzieher 

b) die Einhaltung der Vorschriften über die Ordnung von Unterricht und Erziehung und  

c) den Zustand der Schule (des Schülerheimes) und der angeschlossenen Lehrbetriebe 

in räumlicher, einrichtungsmäßiger und schulhygienischer Hinsicht  

zu überwachen und im Sinn einer Qualitätssicherung weiterzuentwickeln. Weiters obliegt den 

Schulaufsichtsorganen die fachliche Beratung und die Fortbildung der Lehrer und der 

Erzieher sowie die Mitwirkung bei wirtschaftlichen und strategischen Entscheidungen für 

Schule und Lehrbetrieb. 
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(3) Ferner haben die Schulaufsichtsorgane im Zusammenwirken mit den Schulleitern für eine 

umfassende Qualitätssicherung und Weiterentwicklung im Bereich Bildung und Schule 

durch die Erstellung eines Qualitätsrahmens zu sorgen. 

Da mit der Funktion Schulaufsicht lt. Gesetz nur Lehrpersonen mit einer mehrjährigen 

Praxis als land- und forstwirtschaftliche/r Lehrer:in betraut werden können, möchte ich 

dazu ermutigen, sich zu bewerben! 

Im Namen der Personalvertretung und Gewerkschaft der 

Tiroler Landwirtschaftslehrerinnen und 

Landwirtschaftslehrer wünsche ich ein frohes und 

besinnliches Weihnachtsfest und viel Glück, Erfolg und 

Gesundheit im neuen Jahr. 

Stefan Frischmann 

 

Businesstickets für Zugverbindungen der ÖBB, sowie der Westbahn können über das 

Postfach businessticket@bildung-tirol.gv.at  per E-Mail rechtzeitig im Voraus beantragt 

werden. 

Es muss eine Zugverbindung für die Hin- und Rückfahrt angegeben werden. Grundsätzlich 

entfällt die Zugbindung, es ist jedoch zum Zweck der Buchung je eine Verbindung 

anzugeben. 

Die Tickets werden zeitnah an die TSN-Emailadresse per Link zugeschickt.  

Es kann gewählt werden, wie das Ticket bezogen wird: 

• als PDF 

• per Code am ÖBB Automaten am Bahnhof 

• als Handyticket auf die ÖBB-App 

Stornierungen von Tickets bei Ausfall oder  

Absage der Veranstaltung sind spätestens  

24h vor Beginn der Veranstaltung selbständig zu tätigen,  

ansonsten ist keine Stornierung mehr möglich. 

Eine Sitzplatzreservierung ist möglich, allerdings nur eine Reservierung pro Tag. Wird der 

reservierte Zug versäumt, verfällt daher die Reservierung. 

Entfällt die Veranstaltung oder erfolgt keine Teilnahme auf Grund einer Erkrankung, fallen 

keine Stornokosten an, da die Zahlung über das jeweilige Firmenkonto abgerechnet wird. 

Ein Businessticket für die 1. Wagenklasse kann ebenfalls angefordert werden, wenn die 

Voraussetzungen für deren Benützung vorliegen. 

Bei der Reisekostenabrechnung im Feld „Bemerkungen“ ist einzutragen, dass ein 

Businessticket genutzt wird - die Kosten des Businesstickets dürfen nicht abgerechnet 

werden. 

 

Der Preis für Businesstickets 

ist im Vergleich zu einem 

Standardticket bei der ÖBB 

um 24 % ermäßigt und bei 

der Westbahn um 20 % auf 

den West-Fixpreis! 

mailto:businessticket@bildung-tirol.gv.at
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Die Aufstellung über die Nebengebührenwerte werden nicht mehr von den Schulleitungen 

ausgeteilt, sondern können von den Bediensteten über das Serviceportal Bund abgefragt 

werden:  

 

1. Lohn und Gehalt (aktuelle und vergangene Bezugsnachweise) 

2. Jahresbezugszettel 

 

 

 

1. Darstellung am Gehaltszettel für den laufenden Monat (oben rechts am 

Bezugsnachweis) 

 

 

 

2. Nach den Jahresabschlussarbeiten hat jede Lehrperson die Möglichkeit im ESS den 
sogenannten Jahresbezugszettel aufzurufen 

 

 

 

 

Die Nebengebührenwerte sind ganz unten auf diesem Jahresbezugszettel zu finden. Für 

pragmatisierte Lehrer:innen, die nach dem 1.1.2005 pragmatisiert wurden und somit 

hinsichtlich Ihrer Ruhebezugsansprüche gänzlich ins APG fallen, sind die Nebengebühren 

nicht relevant und werden daher auch nicht dargestellt. (Grund: Nebengebühren entstehen 

z.B. durch Mehrdienstleistungen. Im APG wird eine pensionswirksame Zuwendung direkt 

anteilig dem Pensionskonto zugeschrieben.) 
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Rechtzeitig zur Weihnachtszeit steht GÖD-Mitgliedern das neue GÖD-
Gutscheinportal zur Verfügung! Hier findest du exklusive Gutscheine bei 
zahlreichen Partnern – einfach online Gutscheine durchstöbern, Vorteilspreis 
sichern und Geld sparen.  

Zum Gutscheinportal  

Personalmaßnahmen 

Wir gratulieren  

zum 40 jährigen Dienstjubiläum: 

Ing. ORTNER Sigrid (Lienz) 

Ing. SCHWAIGHOFER Johannes (Weitau) 

zum 25 jährigen Dienstjubiläum: 

FALKNER Adelheid (Imst) 

DI STOLL Josef (Rotholz) 
 

Bestellung 

Brigitte HOCHMUTH wird mit Wirkung vom 
01.02.2026 zur Abteilungsvorständin in 
der Fachrichtung BHM der LLA Rotholz 
bestellt. 

Mario RIEDER wird mit Wirkung vom 
01.01.2026 zum Abteilungsvorstand in 
der Fachrichtung Landwirtschaft der LLA 
Rotholz bestellt. 

DI Josef STOLL übernimmt mit 01.01.2026 
die Leiterstelle an der LLA Rotholz. 

Wir gratulieren zu den Ernennungen und 
wünschen viel Erfolg in der neuen Funktion! 

kurz & bündig 
 

Steuervorteil nutzen! 

Sorgen Sie jetzt 
lohnsteuerfrei für Ihre 
Zukunft vor. Von 
Ihrem monatlichen 
Bruttogehalt können 
Sie EUR 25 direkt in eine Nettovorsorge 
umwandeln.  
Der Staat unterstützt diese Vorsorge mit 
einem Steuerzuschuss von bis zu 50%. 
Die Höhe der Lohnsteuerersparnis ist 
einkommensabhängig - siehe Anhang.  
(Download-Button) 
 
Bei Interesse kontaktieren Sie Ihren 
Vorsorgebetreuer oder Mag. (FH) Donald 
Kosso (Gebietsdirektor, Verkaufsleitung 
Landesdirektion Tirol) 
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG 
(6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 4) 

 
E-Mail: d.kosso@wienerstaedtische.at     

www.pv-lfs-tirol.at 

 

https://goedgutscheine.at/pages/home
https://www.aps.tirol/?wpdmdl=4362&ind=1757334606289
mailto:d.kosso@wienerstaedtische.at

